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Kurzanleitung zur Gebührenberechnung  „RVG mit Excel“
Speichern Sie die Datei GEBÜHREN.XLT in dem Ordner, den Sie im Programm EXCEL (Extras - Optionen - Allgemein) als zusätzlichen Startordner definiert haben (also z.B. C:\Aktenverwaltung\Excel). Die Vorlage steht Ihnen dann über Datei - Neu als Vorlagen-Kopie zur Verfügung; die Vorlage selbst bleibt unverändert erhalten. Die Dateivorlage enthält Makrobefehle und kann nicht geöffnet werden, wenn Sie die Sicherheitsstufe für Makros auf „hoch“ gestellt haben. Bitte stellen Sie deshalb in EXCEL über das Menü Extras-Makro-Sicherheit die Stufe „niedrig“ ein.

Die Arbeitsmappe enthält mehrere Tabellenblätter mit unterschiedlichen Vorlagen zur Erstellung von Kostennoten nach dem RVG, ausgehend von bestimmten Standardsituationen, damit sich der sich der Eingabeaufwand auf ein Minimum beschränkt. 

Bei den erwähnten Standardsituationen handelt es sich um folgende Fälle:

· [Ber] Beratung zu Erfolgsaussicht eines Rechtsmittels
· [Zeit] Abrechnung bei vereinbartem Zeithonorar

· [Pausch] Abrechnung bei vereinbartem Pauschalhonorar
· [Gesch] Geschäftsgebühr

· [AnrGesch] Geschäftsgebühr abzüglich Anrechnung auf nachfolgende Verfahrensgebühr

· [Einig] Geschäfts- + Einigungsgebühr

· [ZP] Zivilprozess bzw. andere Verfahren nach Teil 3 VV RVG mit Anzeige der PKH-Gebühren

· [ZPPKH] Zivilprozessgebühren bei Prozesskostenhilfe

· [ZPBer] Zivilprozess – Berufungsverfahren

· [ZPBer] Zivilprozessgebühren bei Prozesskostenhilfe – Berufungsverfahren, mit Anzeige der PKH-Gebühren

· [S-RiAG] Strafsache - Amtsrichter

· [S-K ]Strafsache – Strafkammer

· [S-OLG] Strafsache – OLG

· [OWI <40] OWI-Verfahren, Buße < 40 €

· [OWI 40-5000] OWI-Verfahren, Buße 40 – 5.000 €

· [OWI >5000] OWI-Verfahren, Buße > 5.000 €

· [Sonst] Sonstige Verfahren nach Teil 6 VV RVG

· [SozVor] Sozialrechtliches Vor- und Widerspruchsverfahren

· [SozGer] Sozialgerichtliches Verfahren

· [FahrtK] Fahrtkosten / Abwesenheitsgeld

· [Hebe]  Hebegebührenberechnung

Generelle Hinweise:

Jede Kostennote kann dann mit der Maus markiert, kopiert (Strg + C) und in der Textverarbeitung z.B. in ihr Schreiben an die Rechtsschutz-Versicherung eingefügt (Strg + V) werden, gegebenenfalls nach einem Seitenwechsel, damit die Kostennote auf einer eigenen Seite steht, oder in ein spezielles Textdokument mit Kopf- und Fußzeile entsprechend Ihrem Kanzleibriefbogen, auf dem Sie auch die nach neueren steuerrechtlichen Bestimmungen erforderlichen Angaben (Rechnungsnummer, Ihre Steuernummer etc.) machen.

Wenn Sie zum Einfügen anstelle von Strg + V den Befehl Bearbeiten - Inhalte Einfügen - Einfügen Microsoft Excel - Tabelle - Objekt verwenden, wird in das Word-Dokument eine EXCEL-Tabelle eingebettet, die Sie später jederzeit wieder aus dem Word - Dokument heraus mit einem Doppelklick starten und bearbeiten können, ohne Word zu verlassen. Mit dem Doppelklick in das eingebettete Objekt öffnen Sie die Tabelle. Die Tabelle schließen Sie nach der Bearbeitung, indem Sie außerhalb der Tabelle in einen freien Bereich des Word - Dokumentes klicken.

Diese "Technik" ist für denjenigen, der die Programmen WORD und EXCEL kennt, selbstverständlich, ansonsten aber auch rasch erlernbar. Wenn Sie beim Tabellenblatt [ZP] bzw. [ZPBer] die Spalte PKH-Gebühren nicht mit ausdrucken bzw. nicht mit in Ihr Word – Dokument einfügen möchten, so legen Sie in EXCEL den Druckbereich entsprechend fest bzw. markieren Sie in EXCEL die Spalte nicht mit.

[image: image1.bmp][image: image2.bmp][image: image3.bmp][image: image4.bmp]Die Kostennoten können mit üblichen Excel - Operationen (Zeilen einfügen, Zeilen löschen etc. angepasst und ergänzt werden. Am besten, Sie passen ihre Symbolleisten so an (Ansicht - Symbolleisten - Anpassen - Befehle), dass Sie über folgende Symbole verfügen:

(Zeile einfügen, Zeile löschen, nach unten ausfüllen, nach rechts ausfüllen)

Soweit Gebühren nach dem Gegenstandswert (automatisch) berechnet werden, ist in entsprechenden Fällen zu beachten, dass evtl. nach § 22 RVG Höchstgrenzen einzuhalten sind. Die Dateivorlagen lassen aber auch Gegenstandswerte darüber zu. (Anwendungsfall: Im Rahmen einer Honorarvereinbarung wird die Kappung des Streitwerts abbedungen)

Beratungsgebühr

Mit dem Tabellenblatt  [Ber] kann eine Kostennote in Beratungsfällen erstellt werden für die eine Gebühr nach Nr. 2100 VV RVG anfällt. Überschreiben Sie den Gegenstandswert (10.000,00 €) im Feld D 14 mit dem Gegenstandswert Ihres Falles, korrigieren Sie evtl. den Gebührensatz (Feld E 14) und prüfen Sie, ob Sie Kopierkosten oder eine Auslagenpauschale geltend machen können. 

Haben Sie mehrere Mandanten beraten, kann für jeden zusätzlichen Mandanten eine Gebühr von 0,3 aus dem entsprechenden Wert abgerechnet werden, max. 2,0 Gebühren zusätzlich. Wenn keine Erhöhungsgebühr angefallen ist, empfiehlt es sich aus optischen Gründen die nicht benötigte Zeile 15  zu löschen. Klicken Sie einfach auf die Zeile, die gelöscht werden soll und anschließend auf das Symbol 


Zeit- / Pauschgebühr
Die Vorlagen [Zeit] und [Pausch] ermöglichen eine rasche Abrechnung, wenn entsprechende Honorarvereinbarungen getroffen wurden.
Sollten Sie (umsatzsteuerfreie) Auslagen gehabt haben, etwa Auskunfts- oder Akteneinsichtsgebühren, können Sie diese im Feld F 23 bzw. F 24 eintragen. Die Art der Auslagen können Sie dem Rechnungsempfänger dadurch näher erläutern, dass Sie im Feld B 23 / B 24 das Wort Akteneinsicht  überschreiben.

In den Zeilen darunter können erhaltene Vorschüsse berücksichtigt werden. Sie schreiben beispielsweise in das Feld B 25 abzüglich erhaltener Vorschuss; im Feld F 24 / 25 tragen Sie den Vorschuss ein, wobei ein Minuszeichen vorangestellt werden muss. Nur dann wird der Betrag abgezogen. Wenn Sie das Minuszeichen vergessen, wird der Vorschuss zu den Gebühren addiert, was natürlich nicht sein soll.

Geschäftsgebühr

Wenn Sie nur eine Geschäftsgebühr abzurechnen haben, dann öffnen Sie die Datei und klicken das Tabellenblatt [Gesch] an. Hier wird wiederum in Feld D 14 der Gegenstandswert eingegeben. Dann folgen die Kopien etc.

Wenn Sie den Gebührensatz von 1,3 ändern wollen (0,5 – 2,5), so können Sie im Feld E 14 z.B. "1,5" eintragen. Es wird dann einen 1,5 er Gebühr berechnet.

Die Vorlage bietet weiter an, in Zeile 15 eine Erhöhungsgebühr gem. 1008 VV RVG zu abzurechnen. Dabei ist in Feld D 15 der insoweit maßgebliche Gegenstandswert und in Feld E 15 anzugeben, welche Erhöhungsgebühr abgerechnet werden soll. Bei 2 Mandanten "0,3", bei 3 Mandanten "0,6", bei 4 Mandanten "0,9" usw. bis zu „2,0“ ab 8 Mandanten „2,0“.

Wenn keine Erhöhungsgebühr angefallen ist, empfiehlt es sich aus optischen Gründen die nicht benötigte Zeile 15  zu löschen. Klicken Sie einfach auf die Zeile, die gelöscht werden soll und anschließend auf das Symbol 


Sollten im Rahmen des Mandates Fahrtkosten und / oder Abwesenheitsgelder abzurechnen sein, gehen Sie wie folgt vor: Klicken Sie mit der Maus in der Spalte A in das Feld A 18 (unter der Zeile Dokumentenpauschale) und fügen Sie dort eine oder zwei neue Zeilen ein, 


je nach dem, ob Sie nur Fahrtkosten oder zusätzlich auch Abwesenheitsgeld abrechnen wollen. Wechseln Sie anschließend zum Tabellenblatt [Fahrtk] und kopieren Sie dort die benötigte(n) Zeile(n). Gehen Sie zurück und fügen Sie die kopierten Zeilen ein. Die gefahrenen Kilometer werden in der Spalte E eingetragen. Die Höhe des Abwesenheitsgeldes tragen Sie je nach Dauer der Ortsabwesenheit ein.

Geschäftsgebühr abzüglich Abrechnung auf nachfolgende Verfahrensgebühr

Nach Vorbemerkung 3 Abs. 4 VV RVG ist die Geschäftsgebühr teilweise auf die Verfahrensgebühr des nachfolgenden gerichtlichen Verfahrens anzurechnen. Die Ihnen von der vorgerichtlich entstandenen Geschäftsgebühr verbleibende (Teil-)Gebühr ermitteln Sie auf dem Blatt [AnrGesch].

Im Feld D 16 tragen Sie den Gegenstandswert des gerichtlichen Verfahrens ein.

Die nach Anrechnung verbleibende Gebühr ist beim Mandanten bzw. dem RS-Versicherer geltend zu machen, gegebenenfalls auch gegenüber dem Gegner einzuklagen.

Einigungsgebühr bei Einigung i.S. von 1000 VV RVG

Auf Blatt [Einig] können Sie eine Geschäfts- und eine Einigungsgebühr abrechnen. Die Eintragungen erfolgen wie oben beschrieben.

Zivilprozess bzw. andere Verfahren nach Teil 3 VV RVG
Ist ein Beweisverfahren vorausgegangen, so ist die Verfahrensgebühr diieses Verfahrens auf die Verfahrensgebühr des nachfolgenden Rechtsstreits anzurechnen. Den Gegenstandswert des Beweisverfahrens tragen Sie in Feld D 16 ein.

Im Zivilprozess kann eventuell eine Differenzverfahrensgebühr nach 3101 VV RVG abzurechnen sein. Bei der Verfahrensgebühr sowie bei der Einigungsgebühr wird zunächst nur der Streitwert der rechtshängigen Ansprüche, über die eine Einigung erfolgt, eingetragen. 

In der Zeile Differenzverfahrensgebühr wird dann (lediglich) der Mehrwert  der Einigung als (weiterer) Streitwert eingetragen.

Die 5/10 Differenzverfahrensgebühr aus dem nicht rechtshängigen Mehrwert der Einigung gegenüber dem Streitwert der Verfahrensgebühr ergibt zusammen mit der 1,3 Verfahrensgebühr aus dem Streitwert des rechtshängigen Anspruches keinen höheren Betrag, als eine 1,3 Gebühr aus dem Streitwert der gesamten Einigung. Entsprechend wird die 15/10 Differenzeinigungsgebühr aus dem (nicht rechtshängigen) Mehrwert des Vergleiches berechnet. § 15 III RVG wird berücksichtigt.

Nicht benötigte Zeilen der Musterkostennote im Einzelfall bitte löschen (sieht besser aus und spart Platz).

Zivilprozess – Berufungsverfahren [ZPBer]
Keine Besonderheiten, vgl. Ziff. 6

Vertretung in Strafsachen vor dem Amtsrichter
Vertretung in Strafsachen vor der Strafkammer

Vertretung in Strafsachen vor dem OLG

In einfachen Fällen brauchen nur die Kopierkosten eingetragen werden. Es werden dann die Mittelgebühren berechnet. Wollen Sie hiervon abweichen, so überschreiben Sie die Beträge in Spalte F. Der Gebührenbetrag (Feld E 13) wird gegebenenfalls einfach überschrieben. 

Nicht benötigte / nicht einschlägige Zeilen der Musterkostennote im Einzelfall bitte löschen). Zusätzliche Gebühren werden von Hand eingefügt.

OWI – Verfahren

[OWI <40], [OWI 40-5000] und [OWI >5000]

Es gilt das zu den Strafsachen Gesagte.

Sonstige Verfahren nach Teil 6 VV RVG

Hier [Sonst] können die Gebühren in sonstigen Verfahren abgerechnet werden. Die Gebühen werden anhand des VV von Hand in die Zeilen A 14 – A 19 eingetragen. Weiter erforderliche Zeilen können hinzugefügt, nicht benötigte Zeilen entfernt werden.

Sozialrecht – Vorverfahren und Widerspruchsverfahren

Die Vorlage [SozVor] dient zur Abrechnung der vorgerichtlichen Gebühren. 

Sozialrecht – Gerichtliches Verfahren

Die Vorlage [SozGer] dient zur Abrechnung der gerichtlichen Gebühren. 

Fahrtkosten / Abwesenheitsgeld

Die hier aufgeführten Zeilen können in die vorangestellten Mustervorlagen eingefügt werden:  Bearbeiten-Kopieren + Bearbeiten-Einfügen

Hebegebührenberechnung

Die auf dem Blatt  [Hebe] berechneten Hebegebühren können Sie separat (als Anlage zur Kostennote) ausdrucken. In der Kostennote selbst fügen Sie über der Zwischensumme eine neue Zeile ein, in die Sie „1009  Hebegebühren für ausgezahlte Beträge“ eintragen und rechts (manuell) die Summe der errechneten Hebegebührenbeträge.
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